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Kuiidiiiachim.

«̂ ch mache wiederholt darauf aufmerksam, daß alle
wehrpflichtigen Personen auch außer Dienst , in
Waffen zu erscheinen haben.

Die mit Sicherheit̂- und Enthebungskarten ver¬
sehenen Individuen haben dieselben zur Vermeidung
von Mißvcrständniß stets bei sich zu führen, und auf
Verlangen den Führern der die Stadt durchziehenden
Patrouillen vorzuzeigen.

Die Herren Merzte und Spitalbediensteten, welche
das Abzeichen einer gelben Binde tragen, sind ver¬
pflichtet, ihre Legitimationen mit sich zu führen.

Wien den S8. October 1848.

Der Chef der Sicherheits -Behörde

/enneberg.

Aus der k. k. Hof- und Staats -Druckerei.
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